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BEKANNTMACHUNG 

Az.: 090/ AS/CB 

Verordnung der Gemeinde Altenstadt a.d.Waldnaab über das Betreten und Befahren von 
Betriebsflächen und -Gebäuden der ehemaligen Bleikristallfabrik Hofbauer GmbH & Co. 
KG, Altenstadt a.d.Waldnaab 

Der Gemeinderat hat hat in seiner Sitzung am 11.02.2026 die Verordnung über das Betreten 
und Befahren von Betriebsflächen und -Gebäuden der ehemaligen Bleikristallfabrik Hofbauer 
GmbH & Co. KG, Altenstadt beschlossen. 

Die Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Sie liegt im Rathaus, Zimmer 
Nr. 1.02 (1. Stock), in Altenstadt a.d.Waldnaab, Hauptstraße 6, zur Einsicht während der 
allgemeinen Dienststunden auf. 

Altenstadt a.d.Waldnaab, 23.02.2026 
Gemeinde 

Ernst Schicketanz 
Erster Bürgermeister 

Verteiler: 
1. Gemeindetafel Rathaus 
2. Gemeindetafel Wagnerstraße 
3. Gemeindetafel Buch 
4. Gemeindetafel Kotzau 
5. Gemeindetafel Meerbodenreuth 
6. Homepage 
6. wv 

Angeheftet am: 23.02.2026 
Abgenommen am: 23.03.2026 

(Unterschrift) 


